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Allgemeine Ausführungsverordnung
des Wirtschaftsministeriums zur Landesbauordnung

(LBOAVO)
Vom 5. Februar 2010

 
  § 11

Notwendige Treppenräume, Ausgänge

(Zu § 28 Abs. 2 LBO)

 (1) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Aus-
gang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein.
Übereinander liegende Kellergeschosse müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge in notwendige Trep-
penräume oder ins Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so
verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind.

 (2) Jeder notwendige Treppenraum muss an einer Außenwand liegen und einen unmittelbaren Ausgang
ins Freie haben. Innenliegende notwendige Treppenräume sind zulässig, wenn ihre Nutzung ausrei-
chend lang nicht durch Raucheintritt gefährdet werden kann. Sofern der Ausgang eines notwendigen
Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppen-
raum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,

 

2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen,

 

3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben und

 

4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

 

 (3) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumabschließende Bauteile

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden haben,

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hoch-
feuerhemmend sein und

 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend sein.

 

Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefähr-
det werden können. Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss als raumabschließendes
Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere
Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.
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 (4) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 2 Satz 3 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen,

 

2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen
in ausreichender Dicke haben,

 

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustof-
fen bestehen.

 

 (5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 2 Satz 3 müssen Öffnungen

1. zu Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m2, ausgenommen Woh-
nungen, zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräu-
men und ähnlichen Räumen mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse,

 

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

 

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten, ausgenommen Wohnungen, mindestens dicht- und
selbstschließende Abschlüsse und

 

4. zu Wohnungen mindestens dichtschließende Abschlüsse

 

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlich-
te enthalten, wenn der Abschluss insgesamt die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt und nicht breiter als
2,50 m ist.

An notwendige Treppenräume dürfen in einem Geschoss nicht mehr als vier Wohnungen oder Nut-
zungseinheiten vergleichbarer Größe unmittelbar angeschlossen sein.

 (6) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Innenliegende notwendige Treppenräume
müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO von mehr als 13 m eine Sicherheitsbe-
leuchtung haben.

 (7) Notwendige Treppenräume müssen belüftet werden können. Für an der Außenwand liegende not-
wendige Treppenräume sind dafür in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende
Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m2 erforderlich, die geöffnet werden können.
Für innenliegende notwendige Treppenräume und notwendige Treppenräume in Gebäuden mit einer
Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO von mehr als 13 m ist an der obersten Stelle eine Öffnung zur Raucha-
bleitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 1 m2 erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss so-
wie vom obersten Treppenabsatz aus geöffnet werden können.

 (8) Sicherheitstreppenräume nach § 15 Abs. 5 Satz 2 LBO müssen folgenden Anforderungen genügen:

1. Sie müssen an einer Außenwand liegen oder vom Gebäude abgesetzt sein und in allen ange-
schlossenen Geschossen ausschließlich über unmittelbar davor liegende offene Gänge erreichbar
sein; diese offenen Gänge müssen im freien Luftstrom liegen.

 

2. Die Wände müssen auch als Raumabschluss denselben Feuerwiderstand wie tragende Wände
haben und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Öffnungen in diesen Wänden müssen ins
Freie führen und dichte Abschlüsse aufweisen.

 

3. Die Treppen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
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4. Die Türen müssen rauchdicht und selbstschließend, bei innenliegenden Sicherheitstreppenräu-
men feuerhemmend und selbstschließend sein.

 

5. Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein.

 

Innenliegende Sicherheitstreppenräume sind zulässig, wenn durch andere Maßnahmen sichergestellt
ist, dass sie ebenso sicher sind wie Sicherheitstreppenräume nach Satz 1.
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